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Vierteljährlicher Abonnements Preis
Jnſerate für den Courier werden an
genommen: Jn Leipzig in der
Buchhandlung von H. Kirchner,

Ofür Halle und unſere unmittelbaren C r C O u r 1 C J
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Jn der Expedition des Couriers.

Halle, Donnerstag den 25. Februar
Hierzu eine Beilage.

Jn Magdeburg in der Creutz
ſchen Buchhandlung, Breite

weg No. 156.

Zeitung
V. und Lanmd.

Redakteur Dr. Schadeberg.

1847.
er

Deutſchland.
Halle, d. 22. Febr. (Das Petitionsrecht der

Vertretenen in den Verordnungen vom 3. Fe-
bruar 1847.) Eine Korreſpondenz der Magdeburger Zei-
tung aus Berlin (19. Februar) äußert die Beſorgniß, Pe-
titionen der Unterthanen an den vereinigten Landtag ſeien
durch die Verordnungen vom 3. Febr. ſo gut wie abge-
ſchnitten. Nichts wäre trauriger, wenn ſich dies wirklich
ſo verhielte, nichts konnte lähmender auf das Hineinwach-
ſen der neuen Jnſtitutionen in das Leben des Volkes wir-
ken, nichts. konnte hemmender fur deren eigene Entwicke-
lung ſein.

Jedem Staatsburger ſteht in Preußen das Petitions-
recht zu, nicht nur in privaten Angelegenheiten, ſondern
ebenſoſehr in Bezug auf Geſetze und offentliche Einrich-
tungen. „Jedem ſteht es frei, heißt es im Landrecht
(F. 156. II. 20.), ſeine Zweifel, Einwendungen und Be-
denklichkeiten. gegen Geſetze und andre Anordnungen im
Staate, ſo wie uüberhaupt ſeine Bemerkungen und Vor-
ſchläge uüber Mangel und Verbeſſerungen ſowohl dem Ober-
haupte des Staats, als den Vorgeſetzten der Departements
anzuzeigen, und letztere ſind dergleichen Anzeigen mit erfor-
derlicher Aufmerkſamkeit zu prufen verpflichtet.“ Eine wei-
tere Ausdehnung, ein neuer breiterer und angemeſſenerer
Weg wurde dem Petitionsrechte in den Geſetzen, welche
die Provinzialſtaäände anordneten, gegeben. Die Petitionen
ſollten hinfort vorzugsweiſe an die Vertreter der Provinz
gehen, und das Geſetz vom 5. Juni 1823 ſagt in dieſem
Sinne: „Die Provinzialſtände ſind das geſetzmäßige
Organ der verſchiedenen Stande unſerer getreuen Unter-
thanen jeder Provinz.“ Dieſer allgemeine Satz wurde fur
das Petitionsrecht der Vertretenen näher dahin beſtimmt,
daß der Provinziollandtag individuelle Bitten und
Beſchwerden gleich an die betreffenden Behörden oder an
den König unmittelbar zu verweiſen habe: wenn aber Mit-
glieder des Landtags von Bedruückungen einzelner Jndivi-
duen beſtimmte Ueberzeugung erhielten, ſo könnten ſie bei
dem Landtage darauf antragen daß derſelbe ſich fur die

Abſtellung höchſten Orts verwende“ Geſetz uüber Anordnung
der Provinzialſtaände in Sachſen vom 27. März 1824
5. 49.); den vertretenen Ständen und Korporationen
aber wird geſtattet, die Gewählten zu beauftra-
gen: ihre Bitten und Beſchwerden beim Provinziallandtage
anzubringen. Es heißt in dem angefuührten Geſetz 51.
52.) „Die Provinzialſtände ſtehen mit den Kommunen und
Kreisſtanden ihrer Provinz nicht in Verbindung. Die ein-
zelnen Stande konnen ihren Abgeordneten keine bindenden
Jnſtructionen ertheilen: es ſteht ihnen aber frei, ſie
zu beauftragen, Bitten und Beſchwerden anzu-
bringen.

Nach dieſen Beſtimmungen geſtaltete ſich die Praxis
des Petitionsrechts der Vertretenen bei den Provinzialland-
tagen. Die Wahlbezirke der Ritterſchaft, die Städte und
die Wahlbezirke der Bauern hatten das Recht, ihren De-
putirten nöthigen Falls zu zwingen corporative Petitionen
über locale, provinzielle und allgemeine Verhaltniſſe beim Land
tage anzubringen es ſtand den Deputirten frei, Pe-
titionen von einzelnen oder mehreren Jndividuen ihres Wahl-
kreiſes einzubringen, wenn ſie dieſelben fur geeignet hiel-
ten, im andern Falle ſie zuruckzuweiſen. So haben die
Provinzialſtände Petitionen aller Art angenommen, gepruft,
berathen, verworfen: aber ſtets unter der Bedingung,
daß ſie von Mitgliedern des Provinziallandtags angebracht
waren. Nur mit ihren Deputirten, nicht mit den Provin-
zialſtänden ſelbſt ſtanden die Wahlbezirke in Verbindung.

Die Verordnungen vom 3. Februar uübertragen nun die
Seite der Thatigkeit der Provinzialſtande, welche nicht auf
die Provinz, ſondern interimiſtiſch auf Verhaltniſſe und Jn-
tereſſen der Geſammtmonarchie gerichtet war, dem vereinigten
Landtag: den Beirath zu allgemeinen Geſetzen,, Bitten und
Beſchwerden uber offentliche Einrichtungen des Geſammt-
ſtaats, Steuerbewilligung, Antrage auf Verfaſſungsande-
rungen. Konſequenter Weiſe müſſen nun auch alle Petitionen
der Vertretenen, die von einzelnen, mehreren oder Korpora
tionen ausgehend allgemeine Verhaltniſſe anklagen oder Aen-
derungen in denſelben herbeiwünſchen, an den vereinigten
Landtag gehen. Der Provinziallandtag iſt auf die Provinz



beſchränkt: er kann keine Petitionen genereller Natur mehr
berathen. Wie die Wahlbezirke ihre Vertreter nun ſowohl
fur den Provinziallandtag als fur den vereinigten Landtag
wahlen, ſo ſenden ſie auch ihre Petitionen ſowohl an den
erſteren, als an den letzteren; es mußte ihnen frei-
ſtehen: ihre Vertreter fur den vereinigten Landtag mit Bit-
ten und Beſchwerden uüber allgemeine Landesangelegenheiten
ebenſo zu beauftragen, wie ſie dies bisher mit provinziel-
len und generellen Petitionen fur den Provinziallandtag ge
than.

Dieſe Konſequenz zieht die Verordnung vom 3. Februar
nun in der That nicht; ſie uübertragt das Recht der Wahlbe-
zirke, den Deputirten mit Bitten und Beſchwerden zu be-
auftragen, nicht auf den vereinigten Landtag. Wie in
den Geſetzen uüber die Provinzialſtande heißt es zwar zunachſt
9. 19: „der vereinigte Landtag ſteht mit den Kreisſtanden,
Gemeinden und andern Korperſchaften, ſowie mit den in ihm
vertretenen Standen und einzelnen Perſonen in keinerlei Ge-
ſchaäftsverbindungen dieſe durfen den Abgeordneten keine
Jnſtructionen geben doch wird ſogleich hinzugefugt: „ſie
dürfen den Abgeordneten auch keine Auftrage ertheilen.“
Dieſe Beſtimmung iſt neu. Aber hebt ſie das Petitions-
recht an den vereinigten Landtag auf? Keinesweges. Das
Zwangsrecht der Wahlbezirke, der Städte gegen
den Deputirten fällt fort, die Petition nicht. Ein
Auftrag darf ihm nicht ertheilt werden, aber es ſteht
ihm frei die Petitionen ſeiner Korporation anzunehmen und
einzubringen. Wenn daruüber nach der ganzen Lage der
Sache ein Zweifel erhoben werden koönnte, ſo wird ſolcher
durch den folgenden Paragraphen des Geſetzes (F. 20)
ſofort gehoben: Bitten und Beſchwerden durfen bei dem
vereinigten Landtag von andern als von Mitgliedern
deſſelben weder angebracht noch zugelaſſen werden.“ Es
wird mithin das Anbringen und Einkommen von Peti-
tionen vorausgeſetzt: es wird dieſem Petitionsrecht keine
andere Beſchrankung aufgelegt, als die fur die Provinzial-
landtage langſt beſtehende, daß jede Petition durch ein Mit-
glied eingebracht werden muß. Denn das kann doch Nieman-
den in den Sinn kommen zu meinen: es ſei hier nur von
Bitten und Beſchwerden der Mitglieder des Landtages ſelbſt
die Rede. Den Vertretern gehört innerhalb des Landtages
der Antrag; den Vertretenen die Petition. Hat ein
Abgeordneter ſelbſt Bitten und Beſchwerden individueller
oder genereller Natur, ſo ſtellt er keine Petition an den
Landtag, ſondern den Antrag, ihn zu hoören und ſeine
Sache zu berathen. Die Paragraphen 19 u. 20 der Verord-
nung vom 3. Febr. haben ſomit keinen andern Sinn, als daß
es den Abgeordneten freiſteht Petitionen ihrer Wahlbezirke
anzunehmen oder nicht als daß alle Petitionen an den
vereinigten Landtag durch Mitglieder deſſelben
angebracht werden muſſen, wenn ſie uberhaupt zur
Cognition des Landtags kommen ſollen: eine Beſtimmung die
ſich ubrigens in vielen, vielleicht in den meiſten Konſtitu-
tionen findet. Das Reſultat iſt mithin dieſes: die Vertre-
tenen haben das Petitionsrecht an den vereinig-
ten Landtag. Es iſt dem Abgeordneten freige-
ſtellt die Bitten und Beſchwerden ſeines Wahl-
bezirks anzubringen oder nicht, nach ſeiner Ueber-
zeugung: es iſt aber auch dem Wahlbezirk freige-
ſtellt, ſein Petitum einem andern Abgeordneten
zu übergeben, der es einbringen will.

Das ſind die poſitiven Beſtimmungen ein Blick auf die
Natur der Sache beſtatigt das gewonnene Reſultat. So
lange ein Staat allein bureaukratiſch regiert wird, iſt nur ein
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Petitionsrecht an die Behorden, an den Herrſcher moglich,
wie es das Landrecht vorſchreibt. Dieſes Verhaltniß andert
ſich, ſobald ſtandiſche Jnſtitutionen in Wirkſamkeit treten.
Jede Einrichtung der Art iſt darauf berechnet, der Stimmung
und den Wuünſchen, den Meinungen und der Einſicht der Un-
terthanen einen formlichen und geordneten Ausdruck zu ſichern.
Man konnte dieſen auf die Vertreter allein beſchranken wol-
len, aber die Vertreter ſind Vertreter des Volks. Dieſer
Hintergrund, aus dem ſie hervorgegangen, wird ihnen auch fur
Einzelnes und Beſtimmtes ſeine Anſicht in beſtimmter Form
ſuppeditiren muüſſen, wenn der Vertretung ein regler Werth
beiwohnen, wenn alles, was im Volke lebt, zu Tage ge-
foördert, wenn eine wirkliche Verſtandigung zwiſchen Regie
rung und Volk herbeigefuhrt werden ſoll. Die Petitionen
richten ſich nunmehr vorzugsweiſe an die Vertreter. Die Re
gierung iſt ſicher, nicht mehr mit Einfallen und Projecten be-
ſtuürmt zu werden, die Vertreter nehmen einen Reinigungs
und Laäuterungsprozeß mit allen dieſen Eingaben vor, ande-
rer Seits haben die Petitionirenden die Gewißheit, daß ihre
Bitten von Mannern, die ihre Stellung der Regierung ge-
gegenuüber theilen, die ihr Vertrauen berufen, willig und un-
parteiiſch gepruft, und wenn ihr Jnhalt begrundet gefunden
iſt, dann auch mit dem vollen Nachdruck einer anſehnlichen
Verſammlung bevorwortet werden. Jn dieſem Sinne erwei-
terte die Regierung das Petitionsrecht fur die Provinzialſtande
wie könnte ſie es jetzt fur den vereinigten Landtag entziehen
wie konnte ſie, da wo ſie weiter fuhren will, zuruckdrangen und
beengen wie konnte ſie die Vertretung von ihrem Boden ab-
ſchneiden wollen? Ganz andere Beweggruünde liegen jenen
Beſtimmungen zu Grunde. Die Regierung verbietet die Jn-
ſtruction der Abgeordneten fur die Provinzialſtande, fur den
vereinigten Landtag. Das iſt vollkommen richtig. Die Ab-
geordneten ſind keine Abſtimmungsmaſchinen fur die Wahl-
bezirke, nicht dieſe ſollen auf dem Landtage ſtimmen ſondern
die Ueberzeugung der Abgeordneten. Die Deputirten repra-
ſentiren die hoöhere ethiſche und theoretiſche Bildung des Volks,
ſie durfen der niederen nicht untergeben ſein der Deputirte
ſoll ſich der Diskuſſion, der Dialektik der Verhandlung, den
Gründen und uüberzeugenden Gegengrunden, dieſem ganzen Pro-
ceß der Debatte frei uüberlaſſen durfen. Von dieſem beſtimmt
ſoll er ſtimmen. Genug daß die Wahler der Richtung und
Haltung ihres Vertreters im Ganzen und Großen ſicher ſind
ſie haben ihn ausgewahlt, ſie müſſen ihre Richtung, ihre
Tendenzen in jenem Manne erkannt haben. Das Geſetz vom
Dritten geht weiter, es will die Deputirten noch freier ſtel-
len, es verbietet jeden Auftrag, mithin auch den, eine Peti-
tion des Wahlbezirks einzubringen. Der Deputirte ſoll auch
nicht einmal gezwungen ſein, Petitionen, deren Jnhalt ihm
nicht begrundet und uüberzeugend erſcheint, dem Landtage vor-
zutragen. Er mag dieſe einem andern Abgeordneten uüberlaſ-
ſen, der anderer Meinung iſt, der dann das Petitum auch
in ganz anderer Weiſe vertreten wird. Findet ſich aber fur
eine Petition keiner unter mehr als 600 Abgeordneten geſtimmt;
dann mag mit Recht angenommen werden, daß Bitten und
Beſchwerden ſolcher Art wichtigere Verhandlungen nicht nutz-
los aufhalten durfen.

Von der Saale, den 24. Februar. Am Schluſſe
des vorigen Jahres hielt der in Wurtemberg gebildete

Linnengewerbeverein eine Generalverſammlung in wel-
cher der Verein beſchloß, aus ſeiner Geſellſchaftskaſſe 400
Fl. zu Prämien fur die beſten Flachsfelder im Jahre 1847
zu verwenden.
1050 Fl. zur Dispoſition geſtellt. Durch Vermittelung des
Hohenheimer landwirthſchaftlichen Jnſtituts läßt die Re-

Zu gleichem Zwecke hat die Regierung

ehe



gierung ächten Rigager Leinſaamen im Betrage von 10000
Fl. vertheilen. Außerdem hat der genannte Verein 209 Fl.
beſtimmt, zur Einrichtung einer Flachsbereitungsanſtalt und
aus Staatsmitteln ſind 1000 Fl. angewieſen, grünen Flachs
anzukaufen und nach dem belgiſchem Verfahren zu bereiten.
Dankens- und anerkennungswerth ſind dieſe Anfäange, aber
die Verwendungen ſind zu geringfugig, wenn man dagegen
die außerordentliche Wichtigkeit der Flachs- und Leinen-Jn-
duſtrie berückſichtigt. Es handelt ſich um einen Gewerbs-
zweig, welcher mit Ausſchluß der nicht zum Verkauf gear-
beiteten Hausleinen, einen Werth von 140 bis 145 Millio-
nen Thaler repräſentirt. Dieſe alte deutſche Leineninduſtrie
iſt ſo nachdrucklich vom Auslande angegriffen, daß ihre
Niederlage ſo gut als gewiß iſt, wenn man glaubt, ſie mit
einem Paar tauſend Gulden zu retten. Hunderttauſende
muſſen zum Opfer gebracht werden, um Millionen zu ge-
winnen. Um ſeine Jnduſtrie zu retten und auszubilden,
muß Deutſchland aufhöören, groſchenklug und thalerdumm
zu ſein.

Die Annalen der Landwirthſchaft in den K. Preuß.
Staaten von Alexander von Lengerke legen uns im erſten
Hefte des diesjährigen Jahrganges einen Aufſatz vor, der
das allgemeinſte Jntereſſe in Anſpruch nimmt.
ſchrift dieſes in der erſten Abtheilung bereits 122 Seiten
umfaſſenden Aufſatzes iſt: Materialien zur Forderung der
Kenntniß der im Jahre 1845 im Königreiche Preußen be-
obachteten Krankheiten der Kartoffeln. Von Dr. Julius
Münter.« Dieſer erſte Theil der ganzen Abhandlung iſt
dazu beſtimmt, die Thatſachen feſtzuſtellen; die Art,
wie dies geſchehen laßt uns wünſchen daß die beiden an-
dern Theile, die eignen Unterſuchungen des Verfaſſers und
ein Reſume der Ergebniſſe mit einer dem gegenwartigen
Standpunkte unſerer Kenntniſſe entſprechenden Theorie,
bald nachfolgen. Was dieſer Schrift zum Vorzug gereicht
iſt der Umſtand, daß ſie ſich auf die ſammtlichen amtlichen
und nicht amtlichen Berichte ſtutzt. Jndem wir unſern Le-
ſern die an Thatſachen ſehr reichhaltige Monographie zur
ſorgfältigen Lektüre anempfehlen, können wir nicht umhin,
den Schluß uber die geographiſche Verbreitung der Kar-
toffelkrankheit hierher zu ſetzen. Nicht die Kartoffelkrank-
heit allein war es, welche die gerechte Beſorgniß vor einer
drohenden Hungersnoth hervorrief, vielmehr beruhte ein
großer Theil der gehöörten Klagen auf einem wirklichen Aus-
fall in dem Erndte-Ertrage an Kartoffeln. Allein dieſe dop-
pelte Urſache hat ausſchließlich nur fur die Rheinlande und
Weſtphalen ihre Geltung denn in den öſtlichen Provinzen
der preuß. Monarchie hatte man nicht bloß keine Miß-
ern dte gerhan, ſondern die Erndte war zum Theil ſogar
weit uüber das Maß des Gewoöhnlichen. Es konnten dem-
nach aber auch Beſorgniſſe vor einem Mangel an Lebens-
mitteln in den öſtlichen Provinzen gar nicht einmal entſte-
hen es ſei denn, daß die Krankheit in den Kellern rapide
Fortſchritte gemacht oder aber der nimmer ruhende
Wucher zu der wirklichen noch eine fingirte Noth
hinzugefügt hätte, ein Fall, der namentlich am Rheine
im Frühjahr 1846 auf empfindliche Weiſe ſich bemerklich
machte.

Die engliſche Regierung hat ſich entſchloſſen ſtatt
Kartoffeln zum Branntwein und Getreide zum Brauen, an
deren Stelle Zucker zum Brauen und Brennen verarbeiten
zu laſſen um fur Jrland Kartoffeln und Getreide zu er-
halten, dagegen die Konſumtionsſteuer auf Zucker fur Brau
und Brennereien zu ermäßigen. Fuür die Zuckerfabrikation
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iſt dieſe neue Verwendung erheblich und mag leicht auf
die Zuckerpreiſe von Einfluß ſein. Man hat berechnet, daß
England 13/ Mill. Centner Zucker fur ſeine Brenn- und
Brauereien brauchen wurde: eine ſo große Maſſe ſofort
in einen andern Jaduſtriezweig gezogen, macht eine bedeu-
tende Lucke, ſelbſt dann noch, wenn die genannten Fabri-
kationen auch nur die Hälfte, alſo 809,000 Ctr. verbrau-
chen wurden, denn auch dieſe Quantität iſt ja noch ſo groß,
daß ſie den geſammten Zuckerverbrauch z. B. im Königreich
Preußen um 200,000 Etr. uberſteigt. Ob aber die Ver-
wendung des Zuckers rentabel ſei, wird unentſchieden ge-
laſſen. Nach dem bereits 1808 von dem engliſchen Deſtitkla-
teur Smith gemachten Verſuche ſoll man zu einem Faß Brannt-
wein (d. h. wohl 509) oder 180 preuß. Quart 5 Centner guten
braunen Zucker oder Centner Metaſſe bedurfen, welche nach
engliſcher Angabe 16 preuß. Sch ffeln Gerſte gleich ſein
ſollen. Nach dieſen Angaben kann ſich jeder die Rechnung
ſelbſt machen. Hinſichtlich der Brauereien ſollen 35 Pfund
Zucker einem preuß. Scheffel Malzgerſte gleich kommen.

Die hohen Getreidepreiſe haben in Baiern nicht nur
die Befreiung des Getreides vom Eingangszolle, ſondern
auch ein Ausfuhrverbot zur Folge gehabt. Die Regierung
hat nämlich verordnet, daß ein Ausfuhrzoll von 24 Pro-
zent des Fruchtpreiſes erhoben werden ſoll. Dieſer Aus-
fuhrzoll iſt einem Verbote gleich. Eine ſolche Abgabe iſt zu
hoch als daß das Ausland in Baiern aufkaufen konnte.
Der Spekulation iſt damit die Gelegenheit genommen, die
Getreidepreiſe in die Höhe zu treiben und erhebliche Quan-
titäten ſo in der Schwebe zu halten, daß ſie nicht in die
Konſumtion uübergehen können. Unter den gegenwartigen
Umſtänden wäre es erwunſcht, wenn auch in Preuß'n Aus-
gangszölle die Ausfuhr erſchwerten. Jn Baiern hat der
Auefuhrzoll einen guten Eindruck gemacht. Die Handels-
kammer fur Schwaben und Neuburg ſagt in ihrem Haupt-
bericht an den Konig: „In der Erhebung eines Ausfuhr-
zolles von 24 Proz. des Fruchtwerthes glauben auch wir
ſei das paſſendſte Mittel gegeben, dem uübermäßigen Ab-
fluſſe der inländiſchen Getreidevorräthe uber die ſuüdliche
und weſtliche Vereinsgrenze zu ſſteuern, ohne daß dadurch
die Land wirthſchaft in ihren Jntereſſen ſehr verletzt wird.
Jndem mit dem ſinkenden Preiſe des Jnlandes fur den
Landwirth die Gelegenheit wieder ſteigt, auch ins Ausland
wieder abzuſetzen, ſteht dieſem wieder die Ausſicht auf eine
Entſchädigung fur das Opfer, was er vielleicht augenblick-
lich bringt, bevor. Jn Baiern ſind ubrigens auch die
einem reellen Fruchthandel ſo nachtheiligen Präämien- und
Zeitkaäufe zeitweilig unterdruckt, Scheinverträge, offenbar
ein Werkzeug des Fruchtwuchers, bei Strafe verboten und
die Erlaubniß zum Betriebe des Ausfuhrhandels nur auf
Einheimiſche beſchränkt. Wir können in ſolchen Anordnun-
gen nur die gerechte Sorge der Regierung erblicken, die
darauf bedacht iſt, den untern Volksklaſſen die Anſchaffung
der unentbehrlichſten Lebensmittel zu erleichtern. Es ge-
ſchieht dies allerdings zum Nachtheil der Getreideprodu-
centen und Kornhändler; aber das Intereſſe der offentlichen
Wohlfahrt gebietet, dieſe Klaſſen als die durchſchnittlich
wohlhabenden einen kleinen Nachtheil erleiden zu laſſen, zu
mal bei ſo hohen Getreidepreiſen wie die gegenwartigen
ſind um dadurch das Loos der überaus zahlreicheren und
aärmeren Arbeiterklaſſen zu mildern.

Königsberg, d. 20. Febr. Die Auflöſung der Miſch-
Ehe des hier lebenden Dr. Falkſon von Seiten des Gerichts
ſteht nunmehr zu erwarten, weil das vom Berliner Ober-



rabbiner in dieſer Angelegenheit erforderte Gutachten ſich
dahin ausſpricht: daß Juden zwar ſich den chriſtlichen Ehe-
geſetzen unterwerfen können, inſofern ſie allgemein menſch
liche Vorſchriften fur die Ehe enthalten, nicht aber der
chriſtlichen Trauung und ihren Conſequenzen.

Breslanu, d. 21. Febr. Jn Beziehung auf die Ver-
eidigung der Erſatzmannſchaften iſt folgende Cabinetsordre
ergangen: Jch beſtimme ber die Vereidigung der Erſatz
mannſchaften zur Beſeitigung der ſeither wahrgenommenen
Verſchiedenheit hierdurch Folgendes: 1) Die Vereidigung
der Erſatzmannſchaften erfolgt ohne daß dadurch beſon-
dere Koſten entſtehen durfen durch Offiziere unmittelbar
nach der Aushebung nach der durch den betreffenden Land-
wehr-Brigade-Commandeur fur jeden Aushebungsort in
Voraus herbeizufuuhrenden ſpeziellen Anordnung. 2) Bevor
zu der Vereidigung geſchritten wird, ſind die Erſatzmann-
ſchaften, wo es angeht, confeſſionsweiſe in den Kirchen
und Synagogen durch Geiſtliche zur Eidesleiſtung vorzube-
reiten. Hiernächſt werden ſie 3) an dem zur Eidesabnahme
beſtimmten Orte wieder verſammelt, und nach geſchehener
Vorleſung der Kriegsartikel, ſoweit es in Garniſonen ſtatt-
finden kann, bei der Fahne oder am Geſchutz, ſonſt aber
auf den Säbel oder Degen des Offiziers nach vorausge-
gangener Erklärung der ſymboliſchen Bedeutung der fur
jede Confeſſion vorgeſchriebenen Formel gemäß vereidigt.
Sobald dies geſchehen, hat 4) der vereidigende Offizier
unter der vorher anzufertigenden Namenliſte zu beſcheini-
gen, daß und wann von ihm den verzeichneten Leuten der
Eid abgenommen worden iſt. Jndem Jch dem Kriegs-
miniſterium uberlaſſe, hiernach weiter zu verfugen, bemerke
Jch zugleich, daß unter geeigneten Umſtänden der Eidesab-
nahme ein beſonderer kirchlicher Akt nachfolgen kann. Ber-
lin, den 26. Nov. 1846. gez. Friedrich Wilhelm.

Fonds- und Geld-Cours.
Berlin den 23 Februar.

Pr. Cour.
Brief. Geld.

Wort rerereeTT

Fonds. Actien. Zf. Dr. Sour
Brief. Geld. Gem.

St. Schldſch.3 94 93 do. do. do. 5 10 SPräm. Sch.d. Brl. Stettin.Seehandl. 948 Lit. A. u. B. 110/, 109
Kur u. Nm. onn- Köln. 5Schldoſchr. 31 92 B. Schw. Fr.
Berl. Stadt do. do. P. Obl 4Obligat. 3 94 93 KölnM. v. e. 494 93Wſtpr. Pfdbr. 31 33 Duff. Elberf. 105t/, 104
Grßh. Poſ. do. 4. 102 do. do. P. Obl. 4 94
do do. 3 92 agd. Hlbſt. SOfſipr.Pfdbr. 3 96 Magd. Leipz.

Pomm. do. 3 95 S do. P. Obl. 4
K. u. Nm do. 3 96 95 Niederſchl.
Schleſ. do. 31 9362 Mk. v. eing.. 4 907 897
do. v. Staat do. Prior. 4 91 Sgar. Lt. B. 3 do. Prior. 5 llou/,Gold al marc. ar T JZrdrehedior 13 uAnd. Goldm. r eſ. A. a1 o. Prior. 4à 5 Thlr. 12 11Disconto l 5 do. B.v.eing. ma heiniſche 86 SActien. do. St .pr.Bri. Anhalt 111 110 (voll eing.)) 4

do. do. P. Obl. 4 do. do. P. Obl.
Berl. Hamb. 4 11I0 do. v. St gar. 3 S
do. Prior. a 97 96 Thüringer 4 97 96'Potsd.-Mgd. 494 S B. C- 0. 4 84 2do. do. P. Obl. 493
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Ausländiſche Eiſenbahn Actien.
Berlin, den 22. Februar.

3f. Brief Geld 3f. Brief Geld
Amfſferd. Rotterd. 4 95 Feipzig Dresd. a
Cöth.-Bernb. Nordd. Kaiſ.- Ferd. 4Hamb. Berged. FFSächſ.-Baier. 4 S88Kiel-Altonger 4 110 PZarskoeſelo p. St. 74

Quittungsbogen à 4pCt.

en ne r nAach.-Maeſt. 20 88 7 Magdeb. Wirt
BVerg-Märk. 40 862 85 tenberge 20 87 SBerl.- Anhalt. Mail. Vened. 88 112

Lit. 45 98 971 fMecklenburg. 50 69Bexb.-Ldwh. 60 94 93*
Brieg-Nerſſe 45 63
Caſſel-Lippſt. 20 87
Koln-Minden 80 935 925

Nortb. Fried
rich- Wilh. 60 75 741Prinz Wilh.
(Steele-V. 8082 81C.M.-Th. Rh.- St. PrVerbind.-B. 20 S Aktien 70 91 90Crac -Oberſ. 85 FStarg.-Poſ. 3087 86Deresd.-Görl. 90 103 102 Ung. Central

Li vorno-Flor. 55 Bahn 50 100 99Lö bau Zitrau 70 S S
C JGetreidepreiſe.

(Nach Berliner Scheffel und Preuß. Gelde.)
Halle den 23. Februar.

Weizen 3 S A bis 3 5 MRoggen 2 25 1 1Gerſte 2 5 2 10Hafer 1 8 9 12 6Magdeburg den 23. Februar. (Nach Wispeln.)

Weizen 71 o Gerſte 566 59Roggen 70 72 Hafer 34 38
Waſſerſtand der Saale bei Halle.

am 23. Februar Abends 4 Uhr am Unterpegel 10 Fuß 6 Zoll,
am 24. Februar Morgens 8 Uhr am Unterpegel 10 gzuß 4 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 23. Februar: Nr. 11 und 2 Zoll.

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 23. bis 24. Februar.

Jm Kronprinzen Hr. Rittergutsbeſ. v Lobvecke m Tochter a.
Marienburg. Hr. OAmtm. Bieler m. Fam. a. Fregleben. Hr.
Stadtrath Scheller a. Magdeburg. Hr. Juſtiz-Comm. Linkmann
a. Augsburg. Die Hrrn. Kaufl. Kupfer a. Veriin, Lippert a.

Teichfiſcher a. Leipzig, Burgel a. Apolda, Türk
a. Wien.

Stadt Zürich: Mad. Fiſcher a Erfurt. Die Hrrn. Kaufl. Wen
zel a. Frankfurt, Haltz a. Schwedt, Fiſcher u. Hoffmann a Leip
u Teuſcher a. Offenbach, Stortz a. Breslau, Keyling a.

erlin.
Goldnen Ring Hr. Kaufm. Kruſemark a. Berlin. Hr. Fabrik.

Horn a. Elberfeld. Hr. Oekon. Herrmann a. Schnetz.
Goldnen Löwen Die Hrrn. Oekon. Retſch a. Heſſen, Hennig a.

Brachſtedt. Hr. Rentier v. Lotz a. Berlin. Hr. Kaufm. Soder
a. Magdeburg.

Schwarzen Bär: Die Hrrn. Kaufl. Bretſchneider a. Nordhauſen,
Lincke a. Waldenburg. Hr Geſchäfts Reiſender Haßler a. An
naberg. Hr. Kunſthdlr. Förſter a. Berlin.

Stadt Hamburg Hr. Jngen. u. Maurermſtr. Hochgemuth a. Stö
ßen. Die Hrrn. Kaufl. Lehmann a. Berlin, Seider a. Jſer
lohn, Scholz a. Hamburg. Hr. Amtm. Knolig a Braunſchweig.

Goldne Kugel: Hr. Kaufm. Detroit a. Nürnberg. Hr. Dr.
Schulz a. Meklenburg. Hr. Goldarb. Seiffert a. Berlin.

S enerrÜ-äd Gebauerſche Buchdruckerei.
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Beilage zu Nr. 47
de s

Couriers, Halliſcher Zeitung für Stadt und Lan d.
Donnerstag, den 25. Februar 1847.

nnd

Bekanntmachnn g.Da es den Abſendern recommandirter Briefe zuweilen wünſchens-
werth iſt, daß in den Einlieferungsſcheinen außer dem Tage auch die
Stunde der Einlieferung des recommandirten Briefes angegeben wer-
de, ſo ſind die Poſtanſtalten angewieſen worden, von jetzt av in den
Einlieferungsſcheinen über recommandirte Briefe ſtets Tag und Stunde
der Einlieferung genau zu vermerken. Die Schlußzeit zur Annahme
tritt bei den Poſtanſtalten fur recommandirte Briefe eine halde Stunde
früher als gewöhnliche Briefe ein.

Berlin, den 14. Febrüar 1847.
General-Poſt-Amt.

Deutſchland.
Berlin, d. 23. Febr. Se. Maj. der König haben geruht:

Die Wahl des Direktors des ſtatiſtiſchen Bureaus und Pro-
feſſors, Geheimen Ober-Regierungs-Raths Dr. Dieterici
hierſebſt, zum ordentlichen Mitgliede der philoſophiſch-hiſto-
riſchen Klaſſe der Akademie der Wiſſenſchaften zu beſtätigen.

Se. Hoheit der Herzog Wilhelm von Mecklen-
burg- Schwerin iſt nach Schwerin, und Se. Erlaucht
der Graf Heinrich von Schönburg-Glauchau nach
Guſow von hier abgereiſt.

Das Landes -Oekonomie-Collegium hat nachſtehendes
Schreiben an ſämmtliche Königliche Regierungen erlaſſen

»Die zunehmende Theurung des Brotgetreides und inſon-
derheit der in vielen und großen Landescheilen ſo beträchtliche
Ausfall in der Kartoffel-Erndte macht es rathſam, auf Maß-
regeln zu denken, durch welche einem ſtrichweiſe möglichen
Mangel an Nahrungsmitteln, der gegen die Erndtezeit am em-
pfindlichſten ſich äußern würde, vorgebeugt werden könne. Ei-
nige Abhülfe würde geleiſtet werden können, wenn die Land-
wirthe, Feld- und Garten Beſitzer veranlaßt würden, in die-
ſem Frühjahre außer dem zeitigen Einlegen von Frühkartoffeln,
wo ſolche beſchafft werden können, eine vermehrte Ausſaat von
früh reifenden Gewächſen vorzunehmen, als da ſind: Mai-
Rüben, Waſſer-Rüben, Stoppel- Rüben, Kohlrabi und ſelbſt
Mohrrüben. Von des Herrn Miniſters des Jnnern Excellenz
autoriſirt, erſuchen wir eine Königliche Hochlöbliche Regierung,
in geeigneter Weiſe, namentlich auch durch die Amts- und
Kreis-Blätter, die Land- und Garten- Beſitzer auf dieſes Mit-
tel der Aushülfe aufmerkſam zu machen. Berlin, den 30.
Januar 1847. Das Landes-Oekonomie- Collegium. ((gez.)
v. Beckedorff.

Die im F. 17. des Geſetzes vom 17. Juli 1816 enthal-
tene Beſtimmung, nach welcher jeder Angeklagte berechtigt
iſt, die Oeffentlichkeit bei Verhandlung ſeiner Sache auszu-
ſchließen, ſteht mit Prinzipien des neuen Criminalverfah-
rens in direktem Widerſpruche, und iſt deshalb bereits viel-
fach Gegenſtand der öffentlichen Beſprechung geworden.
Glaubhaften Nachrichten zufolge wird dieſe Beſtimmung in
den nächſten Tagen aufgehoben werden.M. Gladbach, d. 15. Febr. Mehrere Fabrikanten

hatten ſich in einer Erklärung vom 20. November v. J.
ſchriftlich verpflichtet, jeder fur ſeinen Theil im Intereſſe
der Arbeiter im Laufe des Jahres 1847 ein gewiſſes Quan-
tum Waaren fur den Export anfertigen zu laſſen, wenn

e

ihnen vom Staate der auf den Twiſt erhobene
Zoll von 3 Thlr. per Centner zurückerſtattet
werde. Der Staat hat 12,000 Thlr. zur Verfügung ge
ſtellt. Es haben nun zur Wahl eines Ausſchuſſes am S.
und 11. d. M. zwei Verſammlungen ſtattgefunden. Man
hat beſchloſſen, daß der Fabr kant, welcher im Jahre 1847
Waaren fur das Ausland anfertigen läßt, fur jeden Eint-
ner der wirklich und erweislich ausgeführten Waaren einen
Antheil von den vom Staate bewilligten 12,0600 Thlrn. er-
hält; von der durch ihn angegebenen Werthſumme ſoll der
Fabrikant ferner fur die zur Ausführung beſtimmten Waa-
ren den Betrag von 10 pCt. in die Kaſſe eines Vereines
vorſchießen, welcher unter der Leitung des Ausſchuſſes mit
dem in dieſer Weiſe gebildeten Fonds, mit den von andern
nicht exportirenden Fabrikanten und wohlhabenden Priva-
ten herzuſchießenden Mitteln und mit den vom Staate ge-
ſchenkten 12,000 Thlrn. ein Geſchäft zur Fabrikation von
Waaren fur den Export etabliren wird. Bern der einſtigen
Liquidation dieſes Geſchaftes ſoll die letztgenannte Summe
von 12,000 Thlrn. den Fabrikanten, welche im Laufe d. J.
in der vorangegebenen Weiſe fur eigene Rechnung Waa-
ren zu exportiren ſich verpflichteten, ſo wie dem Vereine
in gleichmäßige Antheile per Centner der wirklich ausgefuhr-
ten Waaren berechnet, vorab zugetheilt werden und das
weitere noch vorhandene Capital nebſt dem etwa ſich erge-
benden Gewinne oder Verluſte an die ſämmtlichen Theil-
nehmer pro rata ihrer Einlagen zuruckezahlt werden. Zi
gleich bezweckt man mit moöglichſter Benutzung aller Ge-
ſchäftsverbindungen und Erkundigungen der im Auslande
und beſonders in uüberſeeiſchen Ländern bekannten Fabrik-
inhaber ein geme'inſchaftliches Export geſchäft zu begruün-
den, das den Fabriken unſerer Gegend allgemein nützlich
werden ſoll.

Bernburg d. 20. Februar. Neuerdings cireulirten
hier Geruchte von in Deſſau vorgefallenen, durch die Theue-
rung herbeigeführten, Unordnungen, die ſich aber g'ückli-
cherweiſe als grundlos erwieſen haben. An uns hier zieht
dieſes Uebel in mildeſter Form voruber. N'echt allein, daß
ſich hier auch im ſtrengen Winter vielfache Gelegenheit zum
Erwerb darbietet, ſo haben auch unſere Behoörden in die-
ſen Tagen Austheilungen von Kartoffeln veranſtaltet, an
die notoriſch Armen gratis, an minder Bedurftige zur Hälfte
des Preiſes. Uebrigens berechtigt der Stand der Winter-
ſaat zu den ſchönſten Hoffnungen. Eine von unſerer
Communal- Behörde jetzt angeordnete Hundeſteuer von 16
gGr. jährlich pro Stück findet hier allgemeine Billigung,
da ſolche zumeiſt nur die Wohlhaberden trifft. Die bra-
ven Vierfuüßler werden ſich um unſer Pflaſter ein unbe
ſtrittenes Verdienſt erwerben, da man vom Ertrage dieſer
Abgabe jenes in gutem Stande zu erhalten gedenkt. Die
neue preußiſche Verfaſſung macht in unſerm von dieſem
großen Staate eir geſchloſſenen Lande tiefen Eindruck, und
durfte dieſelbe auch hier nicht ohne Rückwirkung bleiben.
Vor Allem wuünſchen wir den dichten Schleier, welcher den



Stand der Verwaltung allen Blicken ſorgfaltig entzieht,
endlich entfernt zu ſehen. Die Männer, welcher an der
Spitze unſrer redlichen und gewiſſenhaften Adminiſtration
ſtehen brauchen wohl Prufung und Urtheil des Publikums
nicht zu ſcheuen.

2Vien, d. 16. Febr. So wenig Beſtimmtes uber die
nähere Beſchaffenheit der jetzt bei unſerem Kabinette ſchwe-
benden Verhandlungen verlautete, ſo iſt doch gewiß, daß
ſie zum größeren Theile den verwickelten Zuſtänden der
Schweiz gelten. Dahin einſchlagende Communicationen wer-
den zwiſchen Rom und Frankreich gepflogen. Vermuthlich
handelt es ſich um den freiwillig erfolgen ſollenden Ruck
tritt der Luzerner und Freiburger Jeſuiten, ſobald ſich die
Majorität der Tagſatzung gegen ihr Beſtehen in der Schweiz
ausgeſprochen habe. Migsdeſtens ſcheint Frankreich dieſe
Anſicht lebhaft zu vertreten.

Frankreich.
Paris, d. 18. Febr. Die ſteigende Tendenz hat wie-

der nachgelaſſen; die Verwerfung der Bentinck'ſchen Motion
im brittiſchen Unterhaus und die große Majorität, welche
ſich dabei fur das Miniſterium Ruſſell-Palmerſton ergeben
hat, ſchien den Speculanten von ungünſtiger Vorbedeutung
fur die nahe Herſtellung des guten Einvernehmens mit
England.

Die Journale äußern ſich heute über die neue Stel-
lung unſeres Botſchafters am Londoner Hofe; Herr von
Sainte-Aulaire iſt nemlich von der Königin Victoria zur
Tafel gezogen worden und war in einer Sotiree bei Lady
Palmerſton; da wird nun gleich wieder ausgeſtreut, Herr
Guizot habe Conceſſionen gemächt; von anderer Seite
glaubt man dieſer ſchmähſuchtigen Behauptung um ſo mehr
widerſprechen zu durfen, als man weiß, daß Herr Guizot
ſich ſtandhaft weigert, ſeiner Aeußerung über Normanby
(in der Rede vom 5. Februar) eine milde Deutung zu ge-
ben, was ſo leicht durch ein Paar verſöhnliche Worte, in
der Kammer geſprochen, geſchehen könnte.

Erſt am Sonnabend (den 13. Februar) hat Lord Nor-
manby Antwort erhalten von Lord Palmerſton auf ſein Ge-
ſuch um Urlaub oder Abberufung. Der Hauptinhalt dieſer
neuſten Depeſche iſt: Palmerſton billigt in allen Stucken
das Verhalten des Botſchafters und läßt ihm freie Hand,
es zu machen, wie er will, (d. h. wohl, Urlaub zu neh-
men oder auf ſeiner definitiven Abberufung zu beſtehen
indem er ihn verſichert, ſowohl er (Palmerſton) perſonlich,
als Jhrer Majeſtät Regierung, werde gutheißen, was er
beſchließe. Die Frage, ob man nun etwas thun muſſe,
Normanby zu halten iſt im Miniſterconſeil erwogen wor-
den Herr Guizot ſoll ſich dabei unerſchutterlich feſt gezeigt
haben: er hat nichts gutzumachen Lord Normanby war
zu empfindlich; ſo ſcheint die Sache heute noch zu ſtehen.
(Doch geht die Sage, zwei hochſtehende Perſonen hätten
ſich bemuüht, die Herren Guizot und Normanby einander
wieder zu nähern, und es ſei ihnen damit gelungen.)

Die Debats melden mit Beſtimmtheit, Don Mi-
guel ſei am 2. Februar zu London angekommen.
(Nach Privatbriefen hat er bereits mehrere Conferenzen mit
dem Grafen von Montemolin und dem Marquis von Villg-
franca gehabt.)

Großbritannien und Jrland.
London, d. 17. Febr. Der Northern Whig theilt,

als günſtige Wirkung der Suspenſion der Schifffahrtsge-
ſetze, die fur den Handel nicht unintereſſante Thatſache mit,
daß holländiſche Oſtindienfahrer, die im gewöhnlichen Laufe

d ddvvdodd d FvJILDDDWswwwooeeoeee

der Dinge hätten unthätig liegen müſſen, bis ihnen die
Jahreszeit erlaubt hätte, fur die Handels-Maatſchappy
nach Oſtindien zu fahren, jetzt von engliſchen Kaufleuten
nach Amerika geſandt worden ſind, um von dort Lebens-
mittel nach England zu ſchaffen. (Rotterdamer Blätter
vom 15. beſtätigen dieſe Mittheilung.)

Vermiſchtes.
Frankfurt a. d. O., den 19. Februar. Unſer

landwirthſchaftlicher Lokal- Verein beſitzt ein eigenes Stuck
Land, auf welchem derſelbe ſorgfältige Experimente zur Loö-
ſung wirthſchaftlicher Zeitfragen anzuſtellen pflegt, um die
Reſultate dann zu diskutiren und hiernächſt durch die von
ihm unternommene Wochenſchrift bekannt zu machen. So
hat ſich eben jetzt das intereſſante Reſultat aus den vorjah-
rigen Experimenten mit kranken Kartoffeln herausge-
ſtellt, daß die Krankheit keine erbliche der Knolle iſt;
denn es haben ſämmtliche gelegte kranke Kartoffeln, inſo-
fern ſich nur noch Ein einziges geſundes Auge daran be-
fand, vollkommen gute und geſunde Kartoffeln bei richtiger
Behandlung der Pflanzen erzeugt. Die Annahme einer
Entartung der Kartoffel, vermoöge der bisherigen Fort-
pflanzung durch Knollen, iſt alſo vollkommen ungegruündet,
da ſelbſt von kranken Knollen eine ganz geſunde Zeugung
ausgeht. Gar manchem ängſtlichen Wirth durfte dieſe,
nunmehr durch die ſorgfaältigſte Erfahrung verburgte Mit-
theilung, bei der ſtarken Nachfrage nach dem geſunden
Vorrathe fur den Verzehr, in jetziger Zeit doppelt willkom
men ſein.

Magdeburg, d. 22. Februar. Heute früh nach
7 Uhr ſetzte ſich das Eis in der Stromelbe in Bewegung,
ohne durch Stopfungen Schaden anzurichten. Das Waſſer
ſtieg von Nr. 3 auf Nr. 7.

Dresden, d. 21. Febr. Die Elbe erreichte ge
ſtern Mittag 1 Uhr die Höhe von 6 Ellen 6 Zoll und fiel
bis Abends 10 Uhr im Ganzen 3 Zoll. Jn der Nacht iſt
das Waſſer aber wieder um 3 Zoll gewachſen, ſo daß daſ
ſelbe heute früh 5 Uhr den Stand von geſtern Mittag
hatte. Unſere Beſorgniſſe der unteren Elbgegenden we-
gen ſind nicht unbegrundet geweſen; bei Strehla hat das
Eis ſo ſich aufgeſtauet, daß das Waſſer geſtern Nachmit-
tag 4 Uhr an der Riſager Brucke 9 Ellen 6 Zoll uüber Null
ſtand. Es werden daher Dammbruche in dieſer Gegend
unausbleiblich geweſen ſein.

Wien, d. 19. Febr. Das ſeit einigen Tagen waäh-
rende, mit ſtarkem Regen vermiſchte Thauwetter hat fur
die an der Donau liegenden Vorſtädte die Waſſergefahr
auf einen bedenklichen Grad vermehrt. Noch ſteht das
Eis nächſt den Donaubrucken, und abwarts nach Preßburg,
an vielen Stellen hoch aufgethuürmt, und der Waſſerſtand
war in der Nacht zum 18. auf 11 Fuß über Null geſtie-
gen. Gegen 9 Uhr Abends ertönten die Allarmſchuſſe aus
Kanonen die in der Leopoldſtädter Kavaklerie-Kaſerne gar-
niſonirenden Huſaren zogen in andere Vorſtädte ins Quar-
tier ab, und alle mit muſterhafter Vorſicht getroffenen
Maßregeln, um Ungluck zu verhuten, traten ſofort in
Wirkſamkeit. Die Bewegung der Eismaſſen blieb jedoch
nur eine theilweiſe inzwiſchen wurden von dem Andrange
derſelben vier Joche der großen Taborbrucke, und zwei
Joche der über das ſogenannte Kaiſerwaſſer führenden
hölzernen Brücke mit fortgeriſſen, ſo daß die Communica-
tion der Poſtſtraße nach Prag und Bruünn geſperrt iſt.
Jn dem Donaukanale hat ſich geſtern fruh das Eis wie-
der in Bewegung geſetzt.
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Bekanntmachungen.
Neubau des Pfarrhauſes zu

Steuden.
Der Neubau des Pfarr- Wohnhauſes zu

Steuden, veranſchlagt auf 2370 Thlr.
nach dem nebſt der Zeichnung täglich in
der Regiſtratur des Aol. von Walden-
burg'ſchen Patrimonial-Gerichts hierſelbſt
einzuſehenden Anſchlage vom 29. Novem-
ber 1846, ſoll an den Mindeſtfordernden
in Entrepriſe gegeben werden und iſt da
zu Termin auf

den 15. März 1847 Nachmittags
2 Uhr

im Rühlemann'ſchen Gaſthauſe zu
Steuden angeſetzt, zu welchem qualificirte
Bauunternehmer hierdurch eingeladen wer
den.

Schraplau, den 13. Februar 1847.
Der Juſtitiarius Ban k.

Für das uns durch Herrn J. R.
in W. behändigte freundliche Ge-
ſchenk eines Ungenannten von 5 Thlr.
20 Sgr. ſagen wir hiermit den herzlichſten
Dank.

Halle, den 20. Februar 1847.
Der Vorſtand

der deutſch katholiſchen Gemeinde.
Da ich erfahren, daß mehrfach auf mei-

nen Namen geborgt iſt, ſo fotdere ich hier-
mit diejenigen, welche dieß gethan haben
ſollten, auf, ſich deßwegen perſönlich bei
mir zu melden, warne auch zugleich für
die Zukunft, auf meinen Namen ohne
Geld Etwas zu verabfolgen.

Der Vermeſſungs-Reviſor
H. Stephan y.

Gr. Ulrichsſtr. Nr, 72.

Strohhüte n Wa-
ſchen und Umnahen werden

von jekt ((N genommen e
S. Sommerfeld,

Leipzigerſtraße Nr. 291, 1 Treppe hoch.

Freitag den 26. Fe
bruar drittes Abon-
nements- Concert im
Hotel de Prusse.
Hero Sonnabend den 27. Februar gro
SEßes Vokal- und Jnſtrumental-Concert,
S wozu ergebenſt einladet c
S F. Petzold in Schwittersdorf. G

Der Anfang iſt um 4 Uhr. c

G e e

7

Engliſche Vorleſungen.
Unterzeichneter hat die Ehre, ein hochgeehrtes Publikum in Kenntniß zu ſetzen,

daß er während einer kurzen Zeit Vorleſungen über Ausſprache und Grammatik der
engliſchen Sprache nach ſeiner eigenen Methode in deutſcher Sprache und zwar gegen
ein Honorar von 1 Thlr. für 8 Vorleſungen für Herren und auch in einer beſonderen
Abtheilung für Damen zu ertheilen geſonnen iſt. Hierauf reflectirende Herren und
Damen werden erſucht, ſich nächſten Sonnabend (27. Febr.) Nachmittags um 4 Uhr
in dem Actusſaale des K. Pädagogiums einzufinden, um die Stunden für die betr.
Vorleſungen feſtzuſetzen und die nöthigen Eintrittsbillets in Empfang zu nehmen.

Vor Proficients in English there will also be held in the above-mentioned
Saloon a short Course of four Lectures on the English Langnage and Literature.
Price for the Course 1 p. Such Gentlemen and ILadies as purpose aättending

these lectures, are requested to apply for Tickets of Admission in the said Saloon
on Saturday next 27. Feb. between 3 and 4 o'elock.

S. Hirſt, Mitglied der Univerſität zu Cambridge.

Alle Arten Strohhute werden zum Waſchen, Bleichen und

N.
Umnähen nach den neueſten Modells ſehr ſchön und billig beſorgt von

Kitzing, Ranniſche Straße Nr. 501.

Eine bedeutende Torffabrik iſt mit allem
Zubehör mit oder ohne Wohnung zu ver-
pachten. F. E. Scharre Wwe.,

Strohhof.

Künftigen Sonnabend den 27. Februar
m

findet nach Beendigung des Concerts von
der vereinigten Liedertafel aus Burg ein
Ball ſtatt, wozu ergebenſt einladet der
Gaſtwirth Schmidt in Reideburg.
war r T S

Kandaren, Steigbügel, Trenſen, Spo-
ren aller Art von Neuſilber, empfiehlt aufs
Billigſte F. Schunke, Sporer,

Schmeerſtraße Nr. 708.

2500, 1500, 1200, 1000, 800, 600, 400,
200 und 150 Thlr. ſind auszuleihen durch

den Secrecair Kleiſt, große Klausſtraße
Nr. 896.

Ein anſtändiges Mädchen, mit guten
Atteſten verſehen, wünſcht als Wirthſchaf-
terin oder als Ladenmädchen, worin ſie
ſchon fungirt hat, jetzt oder zum 1. April
einen Dienſt. Kanzleigaſſe Nr. 1826 zwei
Treppen hoch.

Holz- Verkauf.
Panſterwellen, Taubenwellen, Windmüh-

lenwellen, Grubenſtöcke, Oelpreſſen, an
dere Nutz- Klötzer- Windmühlen werden in
Entrepriſe genommen.

300 Klaftern Brennholz ſind im Ein-
zelnen zu verkaufen.

Mühle Ermlitz, den 22. Febr. 1847.
J. G. Felgner.

et T

Raſſe, ſowie ein dreijähriges Fohlen, ka
ſtanienbrauner Farbe, hat zu verkaufen

Ebeling in Erdeborn.

Verkauf.
Sabtzbare Pflaumenbäume und veredelte

Birn- und Apfelbäume, ſchön und ſtark,
ſind billig zu haben bei Ernſt Trömel in
Schkeuditz, Halliſche Gaſſe Nr. 133.

Gute engl. Steinkohlen ſind noch abzu
laſſen im Gaſthof zur grünen Tanne.

Thiele.

20 Schock Satzellern ſind billig zu ver-
e bei Fuß in Cracau bei Lauch

aädt.

eeeeoeo

Hornſpäne verkauft K. Rudolph,
Drechslermeiſter, Klausthor Nr. 2158.

Vier Landwirthſchafterinnen, mehrere
Köchinnen, Hofemeiſter, Kutſcher, Be
diente ſuchen Condition durch

Wittwe Kupfer in Merſeburg,
Oderbreitengaſſe.

Eine hochtragende, noch junge Kuh ſteht
auf der Pfarre in Kroſigk zu verkaufen.
eeeeeeeeeeeeeeeeseseeo —DZD

Ausgezeichnet guter aromatiſcher Augen
ſchnupftaback, welcher durch ſeinen ſchönen
Wohlgeruch, und derſelbe den Augen vor-
treffliche Dienſte leiſtet, jeden Abnehmer
ganz zufrieden ſtellen wird; à b 7 Sgr.
6 Pf., à Lth. 3 Pf.

Halle, Strohhof. Ernſt Becker.

Wegen beſonderer Verhältniſſe des Mie-
thers iſt noch ein Logis von Stube, Kam-
mer und Küche, ganz für ſich allein ein
gerichtet, an einzelne Leute zu vermiethen.

u.

Zugleich wünſche ich einen Burſchen in
die Lehre zu nehmen.

E. Keil, Stellmachermeiſter.
Strohhof Nr. 2047.

j
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ittee ralht Takrit un rener rn a rBe Die
r laut ſich anzuzeigen, daß von jetzt an alle Arten Stroh,

F. Wa

Halliſche Strohhut-

ſpricht gute und ſchnelle Beſorgung.

Fabrik von Meyer Michaelis,
großer Schlamm Nr. 958,Bordüren- und Baſthüte

ſchen Bleichen und Umnähen nach den neueſten Pariſer, Wiener undle Facons angenommen werden, wovon Modelle zur Anſicht ausliegen,
und ver-

h mietenLeipzig erſchien ſo eben und iſt durch alle Buchhand-

Gedichte
eines

proteſtantiſchen Freundes.
Von

Guſtav Sehwetſehke.
Altes und Neues. Mit einem Oeſt-Weſtlichen Diwan.

Elegant gebunden.

Bei H. Kirchner in
lungen zu haben:

Ein tküchtiger, mit guten Zeugniſſen
verſehener Ockonomie-Verwalter, welcher
eine Reihe von Jahren conditionirt hat
und auch der Feder gewachſen ſein muß,
wird geſucht auf dem Rittergute Droy-
ßig bei Zeitz.

Ebendaſelbſt wird auch ein geſchickter
Ziegelbrennermeiſter geſucht, welcher ſofort
antreten kann.

reEinen Bäcker Lehrling ſucht der Bäcker

und Müller- Meiſter Rebentiſch in Lö-
bejün. Auch hat derſelbe weißbuchen Ge-Preis 24 Sgr.

Aus Sondershauſen. Jn Nr. 1 des diesjährigen Jahrgangs vom Geh.
Plauderſtübchen ſucht man die auffällig ofte Berufung von Fremden zu Beamtenſtellen

im Fürſtenthum Schwarzburg Sondershauſen zu rechtfertigen. Es heißt nämlich im
genannten Blatte, es habe die Trennung der Verwaltung von der Juſtiz die Berufung
von Ausländern, namentlich von Preußen, unbedingt nöthig gemacht und im Jnlande
an tüchtigen, der Berückſichtigung würdigen Beamten gefehlt. Wir wollen nur erin-
nern, daß gerade durch die Berufung von Fremden mehrfache Mißgriffe gethan worden
ſind, denn wie ließe ſich anders die Penſienirung einiger nur kurze Zeit im hieſigen
Staatsdienſte geweſener Ausländer rechtfertigen? Wurden ferner nicht die von berufe-
nen Ausländern getreffenen Jnſtitutionen alsbald von andern Fremden wiederum abge-
ſchafftft? Dies ſind Thatſachen, welche der Einſender im Plauderſtübchen trotz ſeiner
Kühnheit in Behauptungen niemals hinwegleugnen kann! Ueberdies wurde ja auch
nicht nur zur Leitung der höchſten Behörden ſondern auch zur Beſezung von ſubalternen
Stellen eine ſo große Anzahl fremder Jndividuen eingeführt, daß ihre Zahl verhältniß-
mäßig für Preußen ſich auf 4000 belaufen wüßte. Ueber die Anſtellungen von Aus-
ländern im hieſigen Contingente enthalten wir uns jedes weitern Urtheils, da man nach der
beim deutſchen Militär geltenden Praxis zur häufigen Umſchau nach qualificirten adli-

triebeſſsee und Kämme hen
Beim Gutsbeſitzer Hoffmann in

Wansleben am See iſt ein Schimmel
zu verkaufen, nämlich unter 4 Stück die
Wahl.

Echwatze Wicken verkauſt v das d Voewert

La ngenbogen.
Verkauf von Banumaterialien

und Miſtbeetfenſtern.
Jn dem vormals Schmelzerſchen

Grundſtück in Giebichenſtein ſind ver-
ſchiedene Baumaterialien, als: 2 große
Brettplanken, Bauholz, Bretter, Mauer-
und Bruchſteine, eine Parthie Sandſtein-
ſtufen und dergl. Platten, 1 neue Zinkbe-

gen Jndividuen gezwungen und eine hinreichende Anzahl zur Beſetzung der zahlreichen
Offizierſtellen in unſerm kleinen Heere im Jnlande nicht zu finden war.

Als das 2te Motiv zur Fremdenberufung betrachtet der Einſender im Plauder-
ſtübchen das an ſich lobenswerthe Streben den angeblich in unſerm Lande herrſchenden
Familiennepotismus zu zerſtören, der weithin ſein Haupt erhoben und der Entwickelung
der vaterländiſchen Jnſtitutionen entgegengewirkt habe. Hierauf müſſen wir Folgendes
erwidern: Wenn man in Folge der erleuchteten Staatsklugheit unſeres Fürſten jedes
frühere Beſtehen eines ſolchen Familiennepotismus leugnen muß, ſo konnte man ihm,
wenn er je beſtanden hätte, durch Beamtenverſetzungen aus dem einen Landestheile in
den andern vorbeugen, wie dies auch jetzt geſchehen iſt und noch in Ausſicht ſteht.
Es ſtünde wirklich ſchlimm um die kleinen deutſchen Fürſtenthümer, wenn man in
ihnen wo doch überall der Natur der Sache nach ein gewiſſer Familiennepotismus herr-
ſchend ſein kann, um dieſen zu zerſtören ſtets, zur Berufung von Ausländern aus dem

vorangeſchrittenern Preußeng genöthigt ſein ſollte. Was den vom Einſender
im Plauderſtübchen erwähnten Fortſchritt unſerer Geſetzgebung betrifft, ſo hat es damit
ſeine Richtigkeit, und es datirt ſich dieſer aus der v. Zieglerſchen und von Kauffberg-
ſchen Verwaltung. Ueber die großen in Ausſicht geſtellten Veränderungen vermögen
wir, da ſie noch nicht ins Leben getreten ſind, für jetzt nicht zu urtheilen. An ihren
Früchten ſollt Jhr ſie erkennen!!

Gebauerſche Buchdruckerei.
JBBv—dov—bDd—O—o—o——dso—oSSSfbvBbdeeowwoonſwß o o

dachung, eine Partie Miſtbeet- und Ge
wächsharrsſenſter u. dgl. mehr zu verkaufen.

h d=mz]J äßJJh)hàfWh W Theater Anzeige.
Donnerstag den 25. Febr.: Zum Benefiz

der Frau Metzke: Die weibliche
Schildwache u. Richelieu, oder:
Der erſte Waffengang. Fräul.
Höpſtein als Gaſt.

Familien Nachrichten.
Entbindungs- Anzeige.

Die heute Nachmittag 3 Uhr erfolgte
glückliche Entbindung ſeiner lieben Frau
von einem muntern Sohn zeigt Verwand-
ten und Freunden hiermit ergebenſt an

Halle, d. 23. Februar 1847.
G. Honigmann.

h
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